
14. Mai 1952 

der Abg. 11; i beg ger , 

Z e c h t 1 und Genosson 

Aigner, G u m p e 1 m a ye r , 

an den :Bundesminister für Finanzell~ 

betreffend Grosshandelsspannen beim Salzverkauf • 

... -.-.--

Aus dem Bericht d~B ReclmunGshofe~ haben die anfragen4cn Abgeordneten 
, . . 

entnommen, dass unter Umgchul~ der dem Hauptausschuss des Nationalrates 

naoh der Bundesverfassung zustehenden nachte in den Verkauf von Salz 

und S~leGrosshälldler eingeschaltet wurden. Der Rechnungshof rügt vor allem 

die ausscrordentlich niedrigon Preise, zu denen das Salz an Grosshändler 

weitergogebon wird. 

Duroh dieses Vorgehon dos Finanzministcriul1ls worden dio Mitglic9.or 

dos Hauptausschussos vor der Bevölkerung mit der Beschlussfassung dcs Ilnd

proises fi.il4 Salz bolastet, währcmd das FinanzmL1istorium offenkundig 

Zwißchenhändlern ungerechtfartigto Gewinno zuschanzt. 

Dia Antrage der Abgeordneten im Roohnungshofaussohuss ~ wer diese 

Grosshllndlor sind und wie hoch ihro Gewinne eind~ wurde durch dia Vertre
ter dos Finanzministors nicht boantwortot. 

Die gefortigton Abgeordneton richten daher an don Horrn Bundcsmjn::lst_~· 

für Fi,nanzen die naohstoho'ndo 

1. "elche FirMon sind del'zeill; mit dem Grosshandel von Salz und ~olo 

durch die Salinonver-iial tung betraut? 

2. Wurden diese Lioferungen öffentlich ausgeschrieben und dom Best

biotor zugesprochen? 

3. zu: wolchen Preison iibornahmon die Gros s hEndlar Salz und Solo, 

und via gross ist die Vurdionatspanno zu dem vom HauptausBchuss 

tcstgclogtenSalzpreis? 

- .... -.-
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